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Schwarz, aus Alsfeld, gegenwärtig zu Fulda,
auf fünf Jahre ein .Patent auf sein eigenthüm-
liches Einmaischungs- und Gährungs- Verfah¬
ren für das Herzogthum,, Oldenburg und die
Erbherrschaft Jever zu erthcilen, so wird sol¬
ches zur Kenntniß des- Publicums und. der,be¬
kommenden Behörden hiedurch bekannt gemacht.

41) Regierungs - Bekanntmachung
vom 11 . Oct ., xudl . den 18 . Oct.
18  3 4.

Da Se . König!. Hoh. der GrvßherzoA Mix.Verbotdes
sich bewogen gefunden haben, das Studiren Bernu. Zürich,
hiesiger Unterthanen auf den Universitäten Zü¬
rich und Bern in der Schweiz vorerst zu un¬
tersagen, so wird solches auf Höchsten Befehl
hiedurch bekannt gemacht.

42) Bekanntmachung des Consist 'ori-
ums vom 15» Oct . , xubl . den 22-
Oct. 183  4.

Wiederholt bemerkte Mißverständnisse der Mtr. SchE-
Consistorialbekarmtmachung vom 31. Dec. I833.,v"xstumni^ und

betreffend die gegen Eltern und Erzieher, wel-A DeÊr83Z.
che schulpflichtige Kinder nicht zum ordentlichen erlassenen ffonsi-
Schulbesuch anhalten, zu verhängenden Stra-machunz.
fen,  veranlassen das Consistorium, allen dabey
BethMgten bemerklich zu machen, daß. durch
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